
   1 : 500

rot6112
Urheberrechte







6. Pflanzgebot

Die mit einem Pflanzgebot beleg
ten privaten Freiflächen sind mit
standortgerechten, einheimisc�en
Bäumen und Sträuchern dicht zu
bepflanzen und zu unterhalten.

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZLNGEN

1. Dachgestaltung

1.1 Dachneigung, Dachform .. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BBa�G

§ 111 LBO Bad.-Nürtt.

§ 111 Abs. 1 Nr. 1 L.20

Sofern im Bebauungsplan keine Dach
ne1gung festgesetzt ist, muß die 
Dachneigung mind. 25 ° betragen. 

In Flächen, in denen durch Ein
schrieb im Bebauungsplan keine 
Dachform fest0esetzt ist, sind nur 
Satteldächer, -:almdächer, einhüft.ige 
Satteldächer und Dächer mit ver
setzter, �enei�ter �ach�l�che zu
lässig. _Pul�dächer und Flachdächer 
sind unzulässj_g. 
Garagen sind von oben stehenden 
Festsetzungen aus0eschlossen. 

1.2 Als Dachdeckung ist rot-braunes 
Material und Glas zulässig. 

1.3 Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

sind zulässig. 

Dachaufbauten dürfen nicht mehr als 
1/6 der jeweiligen Dachfläche in 
Anspruch nehmen, Abstand zum Ort
gang mind. 1,50 ra, nax. Höhe 
der Dachaufbauten 1,50 n. 
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